
ziehen, soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen 
gelten.

§ 13
Die Zentrale Kommission für Staatliche Kontrolle und 

die anderen staatlichen Kontrollorgane haben
a) die Durchführung dieses Erlasses in den Staatsorga

nen zu kontrollieren;
b) bürokratische Erscheinungen bei der Bearbeitung der 

Eingaben der Bürger aufzudecken und für ihre Besei
tigung Sorge zu tragen;

c) die Wahrung der Rechte der Bürger und die strikte 
Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit zu über
wachen.

§ 14
Die Grundsätze dieses Erlasses sind sinngemäß in den 

Einrichtungen der sozialistischen Wirtschaft, des Gesund
heitswesens, der Kultur und Volksbildung anzuwenden.

§ 15
(1) Dieser Erlaß tritt mit seiner Verkündung in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
a) die Verordnung vom 6. Februar 1953 über die Prüfung 

von Vorschlägen und Beschwerden der Werktätigen 
(GBl S. 265);

b) der Beschluß vom 6. November 1952 über die Fest
legung einheitlicher Konferenz- und Sprechtage bei 
den Organen der Regierung der Deutschen Demokra
tischen Republik und bei den örtlichen Organen der 
Staatsgewalt (MinBl S. 171).

(3) Die Durchführung dieses Erlasses obliegt dem Mini
sterrat der Deutschen Demokratischen Republik.

Berlin, den 27. Februar 1961

Der Vorsitzende des Staatsrates 

W. U l b r i c h t

Der Sekretär des Staatsrates
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